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/ Aufbauplan ger tagt Bad Dg±geheim und Teilbusbauwagspläne. 
Hier: Teilbebauungsplan IV. 

4.) Allgemeines 
Die Gemeindeverwaltung hat am 30./1.1950 den Aufbauplan TI, der ia 
wesentlichen die gegebenen Strassenführugen in der Innensadt bei­ 
behalcen wollte, sowie einen Stadt-u. Parkplacz östlich der Wein-­ 
strasse-Süd ab Römerstrasse vorsah, aufgehoben, An Stelle des Auf-­ 
bauplanes II ritt usmehr wieder der Aufbauplan T, der die Fort.­ 
führung der Weinstrasse--iid ab Löwenapotheke ach iorder nahezu 
in. Richtung der Strassenachse Löwenapotheke/Ozs'krankekasse bes;immt; 
und im Zusammenhang damit die Schaffung eines neuen St6ad.-u. Park-­ 
platzes westlich der Weinastrasse-ß;d zueu, 
Die Lösung des Verkehrsproblems der Zmaenst;ad erfordert eine Ver-­ 
breierung_der Weinstrasse-Süd ab Stadtsitte, desgleichen der Römer­ 
strasse zwischen Degenbard uad Einmündung Weinsrasse-Süd neu in 
Rönersrasse und endlich die Fortsetzung der Gendarmeriestrasse alt ir 
Linie der ehemaliegu Entengasse mit Eindung in Bahnhofsrasse. 
Diese selbst ist für eine spätere Verbreiterung vorgesehen. Soweit 
erfüllbar, erden auch feile der lazheimers;nasse äb S5ad5icce 
und der Römerstrasse ab neuer inmündung Weinsasse-ßüd durch 
mögliche Rückverleguug von Neubauen in künftige Strassenverbrei­ 
terugsplie vorbereitend einbezogen. Eine sehr beachtliche Blasvung 
der Verkehrsstörassen in der Zaesadt; ergibt sich zusäczlich durch 
die nlage der Zubringersrassen in den einzelnen Bebauungsgebieten. 
Sie gestatten die rückartige Material-und Warenversorgung der 
Geschäftshäuser, wodurch eine S;örug des Verkehrs ins den Haupt6-­ 
st;passen durch pariende Vasorgungsfahrzeuge vermieden wird. Die 
günstige Stadtkernlage des neuen Stadtplatzes und das l7,50 breite 
S;rassestück der Römers5rasse ab Römerplasz bieGen ausreichende Park­ 
möglichkeite in der Stad;mitcte und dami eie weisere Entlastung 
der Verkehrsstrassen 
Die Anwesen Wolf und Voß an der Römerstrasse müssen ·snfert; 
und rückverleg werden, damit der Verkehrsengpaß an dieser Stelle 
(Gegenverkehr) verschwinde. Die lassnahme kann aufgeschoben werderi; 
der geplante Neubau Gähler /Binder kenn umgangen werden (Notlösung), 
wobei gleichzeitig als weiserer Notbehelf der reue Teil der Weinstrasse 
Süd vorübergehend etwas westlicher verleg wird und am haus Wolf 
vorbei in die Römers6rasse eirüzdet. Dadurch ist es möglich, der 
Gegenverkehr auszuschalten; die von Osten kommenden Fahrzeuge drehe 
bei 1eubau Gähler/Binder ab in die Einbahnstrasse Weinstrasse-Süd neu, 
die von Wlest6en kommenden Fahrzeuge biegen -- soweit; gewollt -- vor Haus 
Wolf ab in die Weinstrasse Süd.neu (Behelfsstrasse). 
Die gegenmärig besehenden Richtungsverhältnisse ii inneren Straßen­ 
verkehr werden vorläufig in den Grundlagea beibehalten. Bollen Bau-­ 
massahmen im St;adtkzera troczdem zu einer zeitliche Verkehrsumleitung 
zingeo, kann diese in Wiest-Ostrichtung übe Gaustrasse, Gendarmerie-­ 
strasse-alt ud - peu, Bahnhofstrasse angeordae warden, evtl. auch 
im Zweibahnverkehr, dem auch die Bahzzhofsrase gegebenenfalls zeit­ 
lich diene kann. Das Aufbaugebiet; der Iznensad; ird na;urgenäss 
durch das neue SassensysGema und den neuen Sad;pla;z besitmrt; Bs 
iss in vier Teilbebauungsgebiete aufgestellt und zwar: 
Bebauungsgebiet I begrenz; von Weinassrasse.-jd---neu ab Römer­ 

sbrasse bis Gendarmeriesrasse--neu, von dieser 
selbst dem verbleibenden Teil der Entengasse 
und Römers5rasse ab Einmündung Weinastrasse-üd-­ 
neu bis Einmündung Entengasse in Mannheimer­ 
Strasse 



Bebauungsgebiet II = begrenzt von Weinstrasse-ßüd--neu von Bi.rmün-­ 
dung in Römerstrasse bis Gendarmeriesrasse 
alt, von dieser selbst bis Einmündung Strauchel­ 
gasse, von dieser selbst und der Römerstrasse 
ab Einmündung Weinstrasse--Süd-neu, bis Bin-­ 
rsündung Strauchelgasse. Benachbarte Einzel­ 
bauflächen (Platz Maas) werden einbezogen, 

Bebauungsgebiet III= 

Bebauungsgebiet IV = 

das Stadtgebiet südlich der Gendarmeriestrasse­ 
neu 
das Stadt;gebiet südlich der Gendarmeriestrasse-­ 
alt (bis Marktgasse) 

Bebauungsgebiete III und IV sind durch Weinstrasse--Süd 
getrennt. 

Weitere Bebauungsgebiete sind vorbehalten; sie erden zumeist; 
abseits des Stadickemns, zum Teil am Stadtrande liegen 
Die Gesvalvung der Innenstadt wird soach vo Grund auf geändert; 
auf die Durchführungspline und den Vergleichsplan (alter Zustand) 
wird verwiesen r 



/ 
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'Peilbebauunplan IV upd Erläuterungen. 
Der 'Ieilbebauungsplan des Bebauungsgebietes IV umfaßt: 
einstrasse-.Siid. Westfront vom Obermarkt; bis Kreuzung Gendarmerie. 
strasse, Südse: te Gendarmeries6rasse--alt bis Einmündung iiarkt;gasse, 
arktgasse Nordseite bis zum Obermarkt 
Durch das bereis vor der Umlegung wiederaufgebaut6e Textilhaus 
Wagner, ist die Bauflucht in der ei astrasse-Süd festgelegt. 
Die Einränduzg der Gedareriesbrasse_alt muß als Folge der Neuan-. 
lage der neuen Gendareriestrasse südlicher erfolgen, was den 
Wegfall von zwei früheren Kleinstgrundstücken (Dirigo und Gairing) 
zur Folge hat iines davon erwirbt die Stad, für das andere ist 
in der Umlegung ein Ersatzgrundstück vorhanden Die Bauvorhaben in 
der Gendarmeriestrasse ordneo sich in die neue Bauflucht; ein, die 
mit Rücksicht auf öas teilzestörte Grundstück Krapp gezogen ist 
Die Marktsgasse erlaub in ihrem oberen Teil durch die Grundstücks­ 
verhältnisse höchstens eire Verbreiterung auf 5,50 m. Vom Anwesen 
Haas bis zur Einmündung in den Obermarkt ist eine Verbreiterung 
auf 5,0 m vorgesehen, 
Durch den Ankauf des Grundstückes Hutzel am Obermarkt kann auch 
dort die Baufluch; korrigiert erden 
yrOr@Dung @es Grund_und Bodggggp@urordrgyrg_der Bebauung gen 
Abs~nii "Tl und ff des Aufbaugesetzes ua ie Stadt Bad Dürkheim 
die folgende assnahmen eingeleitet 
a.) grpdegr, 

Brnorben erden die beiden Gruadstücke Dirigo und Hutzel 
JlegI,, liegt in Händen der Umlegungsbehörde (Gessurgsamt 
8 D5tim) J out-=7lil 

Auf kostenlose Abtretung von Baugelände wird verzichtet; 
Die Stadt macht grundsätzlich von der ilöglichkeit des $ 24 
Aufbaugesetz (kostenlose Abtretung von Baugelände bis zu lo % 
der Gesamtbaufläche) keinen Gebrauch,um die Bombengeschädigten 
nicht zusätzlich zu belassen. oeit Gelande den Bundes-bez, 
Landessrassen zugeschlagen werden muß, gehen Bzsatzanspriche 
an den igentmer dieser Strassen 

b.) 

c.) 

O 
rapygsmgggg@bimsen zue zeitlichen Freichur_@er Baupflicht itud 
3E 1AL2LUDE@Ef e@±Ertl± igE De2LE21221IEEE. 
Grundsätzlich gilt hier für den Teilbebauungsplan IV dasselbe 
wie für die Bebauungsgebiete T, II u. IIIa. 
Finanzierungsschwierigkeit;ena, Materialmangel, Bauverteuerung 
lassen es agezeigt; erscheineu,die Bestimmungen des S 64 Aufbau­ 
gesecz insoweit zZt; nicht anzuwenden 
Desgleichen ist; Anordnung der Reihenfolge der Bebauung oder 
Bauverbot zZt, nicht; vorgesehen, 

e.) Vorteilsausgleich gem. 35 Aufbaugesetz bleibt vorbehalten. 
f.) j!±g±er saute&im: 

~ 0 -~- -- 



C.) Durchführungspläne 
Zur Durchführung des Bebauungsplans ZV sind folgende 
ungsplne gem S$ 18 Aufbaugesetz aufgestellt: 
I.) DurchfühEUgSp!an No. DPL.a 

Dieser Durchführungsplan zeig im liaßsab l : 50o das 
Bebauungsgebiet IV im Grundriß, aufgeteilt hinter den Bauli-. 
ien die einzelnen Bauplätze Die Aufteilung ergibt die 
Grundlage für die Vermessung · 

Durchführ­ 

Die Grösse der einzelnen Bauplätze ergib; sich aus den 
Begrenzungslinien 
Sonderanlage zum Durchführungsplan DPLa ermittelt die 
zukünftigen Grundstückseigentümer. 

Forzen_der gbguung. 

O 
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l. Das Gebiet des Teilbebauungsplans IV wird als Wohn--und 
Geschäftsgebiet bestimmt mit der Massgabe, daß sämtliche Erd-­ 
geschossräume an der Weinstrasse-id, Gezadarmeriestrasse und 
Obermarkt als Ladenraume mit Schaufest;er in höchstmöglichen 
Ausmessen auszubauen sind. Brrichtug und Betriebsführung von 
landwirvschaflichen Betrieben ist unzulässig. (Ausgenomer 
das vorhandene landwirtschaftliche Anwesen Krapp). Srrich'ung 
und Betriebsführung von gewerblichen Betrieben /Handerkksbe--­ 
trieben ist dagegen gestattet (keine Fabrikationsbetriebe) 
Gewerbliche Betriebsstätten dürfen ur hinter den Hauptgebäuder 
errichtet und betrieben werden 

2. Die Bebauung hat ar der WWeinstrasse-Süd, der Gendarmeriestrass€ 
und Obermarkt; in geschlossener Baumeise zu erfolgen und ist 
grundsätzlich 2-geschossig Bautiefe ll--l2 m. Die beiden Ban2-­ 
vorhaben EIban·und Kohlmüller werden mit Ecksicht auf die 
Bebauung um die Rangkirche l--geschossiga 
Die Bebauung der usberen Marktgasse ergibt; durch entsprechende 
Stallung der Gebäude senkrecht zur Strassenführung eine offene 
Bauweise, sodaß genügende Belichtung und Belüftung allerseits 
gesichert; is6 
1lasse der Geschosshöhen: 
Erdgeschoß bis 3,/40 m von Oberkante zu Oberkante. 

2 Obergeschoß bis 3,c0 m. 
Höchstzulässige Überbauung 75 % der Grundfläche, falls nicht 
zwingende Gründe eine Ausnahme rechtfertigen 
II6einfahrten sind in der geschlossenen Bebauung zu überbauen. 

3 Die Dachneigungen betragen grundsätzlich 5o Grad beiderseits, 
Ausbauten sind als Schleppgauben für zweiflügelige Fenster 
auszubilden 
Mit Rücksicht auf die vorhasdeaen Gebäude sind am Obermarkt 
und an der Ecke Weis;rasse-Süd und Gendarmeri estrasse Abwal­ 
mungen vorgeschrieben 
eo in der Nachbarschaft andere Forme von Dachausbautien bes;ehe 
körnen entsprechende Anderungen zugelassen werden, In der Markt; 
gsse haben sich Dachforen der vorhandeneu Bebauung anzupassen 

• Alla Dächer mit6 Gauben sind ni6 Biberschwanzziegeln einzudecken 
mindestens bei Gebäuden an der Weinstrasse-Süd Strassenseie, 
Geadaeriest;nasse, Strassenseie und Obermarkt. Im übrigen 
kamen bei zwingenden Gründen Ausnahmen zugelassen erden. 
(Eindeckung mit Dachpfannen) 



5. Für die Ausbilduog der Fassaden gil folgendes: 
Sockelausbildurg möglichst in üaturst;ein. Stützen der Lad~r­ 
geschosse als Miauerpfei.er oder in Scahl oder Stahlbeton erti 
Verkleidung mit klaterial wie bei Sockeiausführung. Fenster 
in den Wohgeschossen grundsätzlich i m x l,5o m zweiflügelig 
mit einer Quersprosse, 
Fenstergewinde möglichst Naturstein, sichtbarer Teil etwa 
l6 cm breit evtl auch Anordnung von Putzfaschen An den ohn­ 
geschossen sind Schlaglälen zu verwenden, 
Fassade sind in hellem Verputz herzuscellen 
Gesimsausbildug in gehobelten sichtbaren Sparneuköpfen 
Ortgänge in massiver Ausführung 

6 Hintergebäude und Abauten können mit Rücksicht; auf die vor.­ 
handene Bebauung l l/2 geschossig werden. 
Massgebend für die Anordmg ist der Bebauungsplan, 

7. Mauera und Uzunungen dürfen eine Höhe von l,8o m nicht; über-- 
steigen 

Vorstehende grundsätzliche Poren der Bebauung sind im Eiver-­ 
nehmen mit den ortsansässigen Architekten aufgestellt. Die Richt-­ 
linien werden gleichzeitig als Ortspolizeivorschrift erlassen. 
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II Durchführuagsplan DPI b c d e. 
Dieser Durchführungsplan -ebenfalls im Maßstab l :.500 ­ 
gestaltet 

die Verkehrsanlagen 
die Euergieversorguesanlagen 
die Wasserversorgungsanlagen 
die Abwasserbeseitigungsanlagen. 

Im Einzelen wird bestimmt: 

Verkehrsanlagen. 

geistrasge-Sud ist im Teilbebauungsplan IIIa vollständig 
Esc~iebe:. Siehe dort- unter " Verkehrsanlagen" 
Gendarmeriescrasse-alt ist im Teilbebauungsplan II beschrieben 
Th Tmündnag in die Weinastrasse-Süd wird weiter südlich 
erfolgen und muß daher entsprechend verändert; werden 
arktgassg im oberen Teil Verbreiterung auf 5,5o , im unteren 
3557 ,66 • Einseitiger Bordsteinstreifen wird beibehalten, 
Obermarkt wird dem Vorhandenen entsprechend ergänz+. 

Die Strasse@decken der Weinstrasse-Süd, der Gendarneriestrasse, 
der !iarktgasse und des Obermarkt;es sind gepflastert. Sie 
erden beibehalten, entsprechend ergänzt; und verbessert. 

2±ergieversorunsnlaen. 
Gasvers02u.± 

Keine Änderung des bestehenden Zustandes, 

St±ov2so±:5ur. 
Das ganze vorstehend beschriebene Teilbebauungsgebiet soll 
verkabelt werden. 

asseryer3OE9n. 
Keine nderung des bestehenden Zustandes. 

Apagserbeseitig2sanlagen. 

it Ausaahme einer Abwasseranlage aus der Marktgasse über der 
Obermarkt zum Kanal in der Weinstrasse--üd vorläufig keine 
Änderung 

Durchführungspläne und EILuterungen zum Bebauungsplan IV sind 
in der Sitzung des Hauptsausschusses vom l. Oktober l951 
durchberaten und werden der Gemeindeverwaltung zur Annahme 
empfohlen. 

Die Gemeindeverwalug hat in der Sitzung vom 22.l0.195l 
einstimmig die Annahue beschlossen. 

Nestadt an der Weinstrasse, den.........19 
Bad Durkheim, de 2510.19/per Landrat: 

Der Bürgermeiser: Kr;4} 
- reis) auamft -- 

1 



II. Fertigung 
4 Vollzuge des j 19{) des Au.boaugcses 
vcm 1. 8.1949 ' 
a e.Ar 5,,als.:.13/" 
T 

• N & '3lfjf 5"1.i ' \I L~ ..1,. $p, 1f.--//---------in erbt@f@ 
de Bebo l,,z.49s mit Jem auungsplan VOT-----<-.--surr 

genehmigt. ,,4 '1 
eussei weinstrae, den."f:23..:2.. 

Der Regierungspräsident der Pfalz 
--- Bauabteilung-- 
7%. 

r 

• 

erreg.- u. -baurat 

Gemäß Auszug aus der Niederschrift 
vom.23.y1 von der Gemeinde 
cm.Z22. -festgenfell e. 
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